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Anschlussblatt
Erschließungsstraße

Gemeinde Hünxe Bebauungsplan Nr. 50
Industriegebiet Wesel-Datteln-Kanal

Satzungsfassung
18. Mai 2020

Gemeinde Hünxe
Bebauungsplan Nr. 50
Industriegebiet 
Wesel-Datteln-Kanal

Gemarkung: Bucholtwelmen                                        Flur: 8, 13
Maßstab:     1:1.000                             Fassung vom 18.05.2020 

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
zugunsten des Leitungsträgers
(Rohrtransportleitung) 

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
zugunsten des Gleisbetreibers

GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTE

GFLr 1

GFLr 2

abweichende Bauweise:
offene Bauweise,
Baukörperlänge über 50 m

a

Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN
öffentliche Straßenverkehrsflächen

GRÜNFLÄCHEN
private Grünflächen
Teilflächen (A, B) 

Stadt • Land • Fluss
Büro für Städtebau und Umweltplanung

MAß  DER  BAULICHEN  NUTZUNG
Grundflächenzahl

maximale Höhe baulicher Anlagen
über NormalNull

Industriegebiet
GI

BAUWEISE, BAUGRENZE

0,8

H

Planzeichenerklärung

ART  DER  BAULICHEN  NUTZUNG

Art der baulichen Nutzung/Baugebiet

Höhe baulicher AnlagenGrundflächenzahl
Bauweise

FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM 
SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 
ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR 
UND LANDSCHAFT

Abgrenzung unterschiedlicher 
Nutzungen

Grenze des räumlichen 
Geltungsbereiches

SONSTIGE PLANZEICHEN

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft
M 1: siehe textliche Festsetzung Nr. 10 

BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN

BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN

M 1

Rechtsgrundlagen
• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

• Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 
1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)

• Bauordnung für das Land Nordrhein Westfalen – 
Landesbauordnung (BauO NRW 2018) vom 21.07.2018, in
Kraft getreten am 4. August 2018 und zum 1. Januar 2019
(GV NRW 2018 S. 421)

• Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994
(GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. 
Dezember 2018 (GV NRW S. 738)

10. Fortsetzung
Die Pflanzung von Weidenarten ist auf feuchte Bereiche zu 
begrenzen. Der Abstand der Pflanzen muß 1,50 m x 1,50 m bei 
Sträuchern bzw. 4,5 m x 4,5 m bei Bäumen betragen. Es sind 
gebietsheimische Arten aus der Pflanzliste zu verwenden.

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
11. Die Gleistrasse in den Baugebieten GI 3 und GI 5 und im 
Geltungsbereich B ist mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
zugunsten des Gleisbetreibers zu belasten (GFLr1). 

12. Die Fläche GFLr2 in den Baugebieten GI 3 und GI 5 und im 
Geltungsbereich B ist mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
zugunsten des zuständigen Leitungsträgers zu belasten. Innerhalb 
des Schutzstreifens der Pipeline ist eine Bepflanzung mit Bäumen 
und tiefwurzelnden Sträuchern nicht zulässig. Die Hinweise des 
Merkblattes 3250 des Leitungsträgers sind zu berücksichtigen.

13. Die Fläche GFLr3 in den Baugebieten GI 2 und GI 3 ist mit 
einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten des zuständigen 
Leitungsträgers zu belasten. 

14. Die Fläche GFLr4 im Baugebiet GI 5 ist mit einem Geh-, Fahr- 
und Leitungsrecht zugunsten des zuständigen Leitungsträgers zu 
belasten.

Bindungen für Bepflanzungen
15. Die Gehölze in den festgesetzten Flächen für Bindungen für 
Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Geringe 
Standortabweichungen der Neupflanzungen von bis zu 3 m sind 
zulässig. Es sind standortgerechte, heimische Arten gemäß 
Pflanzliste zu verwenden (s. Hinweise).

Bedingte Festsetzung
16.  In der mit B gekennzeichneten Teilfläche der privaten 
Grünfläche sind gewerbliche Nutzungen so lange unzulässig, bis 
die Genehmigung zum Bau des Parallelhafen am Ufer des 
Weseln-Datteln-Kanals erteilt ist. Bei der Umnutzung sind 
vorhandene Gehölzbestände soweit möglich zu erhalten. 
Wegfallende Gehölzbestände sind auszugleichen.

Hinweise
PFLANZLISTE / PFLANZQUALITÄTEN
Für die Anpflanzung von Hecken und Sträuchern sind 
standortgerechte, heimische Gehölze gemäß folgender 
Auswahlliste zu verwenden.

Botanischer  Name Deutscher  Name
Bäume
Acer campestre Feldahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Acer platanoides Spitzahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Fagus sylvatica Rotbuche
Prunus avium Vogelkirsche
Prunus padus  GewöhnlicheTraubenkirsche
Quercus robur Stieleiche
Quercus petrea Traubeneiche
Salix alba Silberweide
Salix fragilis Bruchweide
Sträucher
Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Crataegus monogyna Weißdorn
Prunus spinosa Schlehe
Rosa canina        Hundsrose
Salix purpurea Purpur-Weide

Bäume: 
Mindestpflanzqualität: verpflanzte Heister 150 / 200 cm ohne 
Ballen, 2 x verpflanzt; Mindestpflanzabstand 10,0 m; 
angemessene Pflege in den Folgejahren nach der Pflanzung 
(wässern, düngen, schneiden) (Pflanzarbeiten gem. DIN 18916, 
Fertigstellungs-, Entwicklungs- und Unterhaltungspflege gem. DIN 
18919). 
Sträucher: 
Mindestpflanzqualität: Sortierungen 100 / 150 , 2 x 
verpflanzt; Halbheister, die Pflanzabstände dürfen bei Sträuchern 
1,5 m und bei Hecken 1,0 m nicht überschreiten (Pflanzarbeiten 
gem. DIN 18916, Fertigstellungs-, Entwicklungs- und 
Unterhaltungspflege gem. DIN 18919).
 
BAUMSTANDORTE UND UNTERIRDISCHE VER- UND 
ENTSORGUNGSANLAGEN
Bei der Bepflanzung von unterirdischen Leitungstrassen 
insbesondere mit Bäumen ist das Merkblatt Baumstandorte und 
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen der Forschungsgesel-
lschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 50996 Köln zu beachten.

ERDARBEITEN MIT ERHEBLICHEN MECHANISCHEN BELASTUNGEN
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen 
wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen etc. ist eine Sicherheits-
detektion durchzuführen. Die Vorgehensweise ist dem Merkblatt 
für Baugrundeingriffe des Kampfmittelbeseitigungsdienstes 
NRW-Rheinland, 40223 Düsseldorf zu entnehmen. Das Merkblatt 
ist erhältlich beim Kampfmittelbeseitigungsdienst, Bezirksregie-
rung Düsseldorf 
(http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/ 
kampfmittelbeseitigung/index.jsp)

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
zugunsten des Leitungsträgers
(Regen-, Schmutz- und Brauchwasser)

GFLr 3

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
zugunsten des Leitungsträgers
(Schmutzwasser)

GFLr 4

Brauchwassernutzungsanlage

FLÄCHE MIT BESONDEREM
NUTZUNGSZWECK

Textliche Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung
1. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind nur Anlagen, 
Betriebe und Nutzungen zulässig, die folgende Emissions-
kontingente Lek nach DIN 45691 weder tags (6.00 Uhr bis 22.00 
Uhr) noch nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) überschreiten:

    für Baugebiet Nr.     Emissionskontingent   Emissionskontingent
          LEK,tags in dB(A)          LEK,nachts in dB(A)

                           (6:00 – 22:00 Uhr) (22.00 – 6:00 Uhr)

GI 1 67 52

GI 2 66 51

      GI 3 62  47

          GI 4 60  45

          GI 5 68  53

Der Nachweis erfolgt nach DIN 45691, Ausgabe Dezember 2006, 
Abschnitt 5.
Ein Vorhaben ist auch zulässig, wenn der Beurteilungspegel der 
Betriebsgeräusche der Anlage oder des Betriebes (beurteilt nach 
TA Lärm unter Berücksichtigung der Schallausbreitung zum 
Zeitpunkt des Genehmigungsverfahrens) einen Wert von 15 dB(A) 
unter dem maßgeblichen Immissionsrichtwert (gem. Nr. 6.1 der TA 
Lärm) am maßgeblichen Immissionsort im Einwirkungsbereich 
(gem. Nrn. 2.2. und 2.3 der TA Lärm) nicht überschreitet.

2.  Die Emissionskontingente LEK der Immissionspunkte in dem in 
der folgenden Tabelle aufgeführten Richtungssektoren A bis C 
dürfen ausgehend vom Bezugspunkt P 1 mit den UTM-Koordinaten
     Rechtswert: 32340640         Hochwert: 57232280

um die folgenden Zusatzkontingente LEK,ZUS erhöht werden:

 Richtungssektor          Winkel                Zusatzkontingent
                                                           LEK,nachts/nachts in dB(A)
            

A                319° bis 107°                     7 / 7

B                107° bis 220°                  10 / 10

C                220° bis 288°                     3/ 3
 
Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens 
erfolgt nach DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5, wobei in den 
Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte im Richtungssektor A 
bis C LEK durch LEK + LEK,zus zu ersetzen ist.

3.Die in § 9 (2) Ziffern 2 BauNVO genannten zulässigen 
Nutzungen 
- Tankstellen
sind gem. § 1 (5) BauNVO nicht Bestandteil dieses 
Bebauungsplanes.

4.Die in § 9 (3) Ziffern 1 und 2 BauNVO genannten 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb 
zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet sind
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke,
sind gem. § 1 (6) Ziffer 1 BauNVO nicht Bestandteil dieses 
Bebauungsplanes.

5. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind gemäß § 1 (9) in 
Verbindung mit § 1 (5) BauNVO Einzelhandelsbetriebe unzulässig.

6. Die zulässige Grundfläche darf im Baugebiet GI 1gemäß § 19 
Abs. 4 i.V.m. § 1 Abs. 4 Ziffer 2 BauNVO um die Grundflächen von 
Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird bis zu einer Grundflächenzahl von 0,9 
überschritten werden.

Höhe baulicher Anlagen
7. Die als Höchstgrenze festgesetzten Trauf- und Firsthöhen 
beziehen sich auf die Höhenlage über Normalhöhennull (NHN). 
Oberer Bezugspunkt ist die Oberkante Attika bzw. Firstlinie. Dies 
gilt auch für technischen Aufbauten.

Bauweise
8. In den Baugebieten GI 1, GI 2, GI 3 und GI 5 wird eine 
abweichende Bauweise a festgesetzt. Zulässig ist die Errichtung 
von baulichen Anlagen mit seitlichem Grenzabstand und mit einer 
Baukörperlänge über 50 Metern.

Fläche mit besonderem 
Nutzungszweck
9. In der im Baugebiet GI 4 festgesetzten Fläche für besonderen 
Nutzungszweck – Brauchwassernutzungsanlage - ist ein 
Speicherbecken zur Brauchwasserentnahme für die betriebliche 
Nutzung der Recyclinganlage im Baugebiet GI 1, zur Rückhaltung 
und Speicherung von Regenwasser und zur Löschwasserentnahme 
zulässig.

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft
10. Die Maßnahmenfläche M 1 ist als Gehölzstreifen mit 
Pflanzen gemäß Pflanzliste anzulegen (s. Hinweise).  

4. Frühzeitige Beteiligung
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Hünxe hat in seiner 
Sitzung am ................ die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
beschlossen.
Die Öffentlichkeit wurde gem. § 3 Abs. 1 BauGB am ................ 
über die Planung unterrichtet und ihr wurde Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung gegeben.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom ................ über die 
Planung unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme bis 
einschließlich ............. aufgefordert.

5. Öffentliche Auslegungen
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Hünxe hat in seiner 
Sitzung am ................ dem Entwurf zum Bebauungsplan - mit  
Begründung - zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß 
§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB  beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ................ 
ortsüblich bekanntgemacht.
Die öffentliche Auslegung erfolgte in der Zeit vom ................ bis 
einschließlich .................
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden 
mit Schreiben vom ................ zur Abgabe einer Stellungnahme  bis 
einschließlich ................ aufgefordert.

Hünxe, den .................... 

__________________________________
(Bürgermeister)

3.  Entwurf und Verfahrensbetreuung

Stadt  •  Land  •  Fluss
Büro für Städtebau und Umweltplanung
Königstrasse 32      •       53113 Bonn
T: 0228 9239724   • M:   info@slf-bonn.de
Bonn den 

__________________________________
Dipl.-Ing. G. Wallraven

Verfahrensvermerke

2. Kartengrundlage
Die vorliegende Planunterlage wurde angefertigt auf Basis des 
Datenbestandes der amtlichen Liegenschaftskarte (ALK).
Die Darstellung stimmt mit dem amtlichen Katasternachweis 
überein.
Die geometrische Eindeutigkeit der städtebaulichen Planung wird 
bescheinigt.
Stand der Katasterangaben:   

1. Aufstellungsbeschluss
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Hünxe hat in seiner 
Sitzung am ............... die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 50 
"Industriegebiet Wesel-Datteln-Kanal Ost" beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss und die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit wurden am ............... ortsüblich bekannt gemacht.

..........., den .................... 

__________________________________
Dipl.-Ing. ......................... (ÖbVI)

Hünxe, den .................... 

__________________________________
(Bürgermeister)

GRUNDWASSERMESSSTELLEN
Die auf dem Gelände vorhandenen Grundwassermessstellen zur 
Überwachung der laufenden Grundwassersanierung sind zu 
erhalten (s. Beiplan). Die Zugänglichkeit ist dauerhaft sicher zu 
stellen.

6. Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Hünxe hat den Bebauungsplan bestehend 
aus Planzeichnung und Begründung nach Prüfung der 
Stellungnahmen in seiner Sitzung am ................ als Satzung gemäß 
§ 10 BauGB beschlossen.

7. Inkrafttreten
Der Beschluss des Bebauungsplanes ist gemäß § 10 BauGB am 
................. ortsüblich bekannt gemacht worden mit dem Hinweis, 
dass der Bebauungsplan bei der Gemeinde Hünxe, Dorstener Straße 
24 während der Dienststunden von Jedermann eingesehen werden 
kannn.
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Hünxe, den .................... 

__________________________________
(Bürgermeister)

Hünxe, den .................... 

__________________________________
(Bürgermeister)A

5. Öffentliche Auslegungen - Fortsetzung
Aufgrund der Corona Krise wiurde die öffentliche Auslegung 
abgebrochen und eine 2. öffentliche Auslegung durchgeführt.
Ort und Dauer der 2. öffentlichen Auslegung wurden am ................ 
ortsüblich bekanntgemacht.
Die 2. öffentliche Auslegung erfolgte in der Zeit vom ................ bis 
einschließlich .................
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden 
mit Schreiben vom ................ zur Abgabe einer Stellungnahme  bis 
einschließlich ................ aufgefordert.

Hünxe, den .................... 

__________________________________
(Bürgermeister)
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s. Anschlussblatt
Erschließungsstraße

Nebenzeichnung (s. Textliche Festsetzung Nr. 16)
- Festsetzung nach Auflösung der Bedingung -
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